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Das Kinderheim «Blumenhaus» Buchegg

Von MAX BAN HOLZER

Das ehemalige zweigeteilte Bauernhaus mit dem mächtigen Walmdach
erhebt sich auf einem Molassesporn und bietet seinen Bewohnern eine prächtige
Aussicht. Im Jahre 1942 erwarb es Fräulein Elly Dora Geigenmüller käuflich
aus der Erbschaft der alten Buchegger Bauernfamilie Ruewyl und nahm darin

einige gebrechliche Kinder auf. Daraus entwickelte sich das Kinderheim, das

seit 1952 von einem Verein getragen wird und rund 70 Kinder beherbergt, wovon

je ein Drittel aus den Kantonen Bern undSolothurn stammen. Zur ursprünglichen

Aufgabe kam 1964 noch die Sonderschule hinzu, die in drei Gruppen
gegliedert ist.

Das Haus umfasst im Erdgeschoss je einen Essraum für Kinder und
Angestellte, die Gemeinschaftsküche, Büro und Schlafraum, Bäder, WC und Wäscherei,

im ersten Stock die Kinderunterkünfte, im Dachstock die Glätterei und
Flickerei. Dazu kamen im Laufe der Jahre noch weitere Gebäulichkeiten: in
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dem 1954 von Otto Zimmermann erworbenen «Stöckli» sind Angestellte
untergebracht, im Haus «Urs», das 1963 von Dr. med. U. Kottmann, Solothurn,
erstellt wurde, stehen dem Heim ein Schulzimmer, eine Werkstatt, ein Büro und
Unterkunftsräume für Angestellte zur Verfügung. Dazu kommen noch ein
Gärtnerhaus für ältere Zöglinge, eine Doppelgarage und Ställe.
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Diese Räume reichen heute für die stark gestiegene Zahl der Kinder und da;

Personal nicht mehr aus, auch entsprechen sie zu einem grossen Teil keineswegs

mehr den heutigen Ansprüchen an ein Kinderheim. Der einzige wirkliche
Unterrichtsraum genügt natürlich nicht für die Sonderschule; die Schlafsäle mit
zehn und mehr Kindern weisen viele Nachteile auf; vor allem aber ist das alte

Haus vom brandschutztechnischen Standpunkt aus als Heim ungeeignet, wie
das Inspektorat der Solothurnischen Gebäudeversicherungs-Anstalt schon 1964

unmissverständlich erklärt hat.
So ist denn eine Expertenkommission daran gegangen, ein ausgewogenes

Raumprogramm aufzustellen. Aus einem beschränkten Wettbewerb ist das

Neubauprojekt der Firma Hector Egger AG, Langenthal, Architekt Peter Alter.-

burger, hervorgegangen. Es sieht folgende Bauten vor: drei Kinderpavillons für

je zwei «Familien» von 10 bis 12 Kindern, ein Betriebs- und Schulgebäude, eine

Gymnastikhalle mit Schwimmbad und ein Personalhaus. Diese Bauten sollen auf

der Ost- und Nordseite des Blumenhauses errichtet werden, wo bereits Land
erworben werden konnte. Das schöne alte Blumenhaus soll als prächtige Dominante

erhalten bleiben und später Bastelräume und Werkstätten, eventuell eine

Schulküche und eine Verwalterwohnung aufnehmen. Das Projekt ist bereits

gründlich mit dem Bundesamt für Sozialversicherung besprochen und bereinigt
und von der Direktion der Eidgenössischen Bauten begutachtet worden. Es sind

Aufwendungen von Fr. 5 235 000.— zu erwarten. Das Blumenhaus kann eine

Eigenleistung von Fr. 500 000.— erbringen. Der Finanzplan rechnet damit,
dass die Invalidenversicherung die Hälfte und die Kantone Bern und Solothum

zusammen einen Drittel übernehmen werden. Die Gesuche an diese Kantone
sind eingereicht worden und die Beitragsleistung ist vom Berner Grossen Rat
bereits beschlossen worden. Nun liegt es am Solothurner Volk, der demnächst

zur Abstimmung gelangenden Vorlage zuzustimmen und so das schöne Werk für
die Zukunft zu retten.

Quellen: Statuten des Vereins Kinderheim «Blumenhaus» Buchegg 1952/.53. —
Jahresbericht des Vereins 1967. — Gesuch des Vereins an den Regierungsrat des Kantons
Solothurn vom 20. April 1968.

Die Klischees der Abbildungen dieser Nummer wurden von den betreffenden Kinder¬
heimen in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
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